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Die Zeiten, als es für das Unter-
nehmertum reichte, ein „gutes
Händchen“ zu haben sind längst
vorbei. Vielseitiges Fachwissen
und fundamentale Kenntnis der
Betriebswirtschaft sind ebenso
nötig, wie die richtige Idee, Fleiß
und Durchhaltevermögen. Aber
es gibt kaum jemanden, der all
die positiven Eigenschaften in ei-
ner Personalunion vereint. Und
selbst wenn, fehlt im täglichen
Geschäftsleben die Zeit, sich im-
mer auf dem aktuellsten Stand
der finanztechnischen Neuerun-
gen zu halten. Kompetente Hilfe
bietet hier der Steuerberater –
und das nicht nur beim Thema
„Buchhaltung“, sondern in allen
betrieblichen Belangen.

Der Steuerberater als
Erfolgsberater

Erfolg kommt nicht nur von har-
ter Arbeit: Das nötige Experten-
wissen in Wirtschaftsfragen
braucht man auch. Holen Sie es
sich bei Ihrem Steuerberater: Er
bietet Ihnen betriebswirtschaftli-
che Analysen und ein Rech-
nungswesen, das zukunftsorien-
tierte Entscheidungen anhand
von Informationen über Erfolgs-

potenziale und Schwachstellen
erlaubt. Ihr Steuerberater hat das
Know How in Sachen Rech-
nungswesen und in allen Wirt-
schafts- und Steuerfragen.

Der Steuerberater als
Wachstumsberater

Aber wie groß muss Ihr Unter-
nehmen eigentlich werden, da-
mit es sich auch wirklich lohnt?
Oder andersrum: Wie klein soll

es bleiben, damit Sie gut davon
leben können und nicht „nur für
das Finanzamt“ arbeiten?

Fragen, die einfach klingen,
aber in der Praxis nicht so ohne
weiteres beantwortet werden
können.

Denn Wachstumsstrategien
verlangen unternehmerische In-
telligenz, die nötige Konsequenz
– und das richtige, fundierte
Know How. Ihr Steuerberater hat
es – in Sachen Rechnungswesen

Erfolg hat viele Gesichter.
Erfolgreichen Personen
gemein ist, dass sie von
Fachleuten umgeben sind.
Experten, wie den
Steuerberatern.

Steuerberatersindmehr als nur Steuerberater

Auch abseits buchhalterischer Belange stehen Steuerberater ihren Klienten mit Rat und Tat zur Seite. Bild: WWW.BILDERBOX.COM

und in allen Wirtschafts- und
Steuerfragen.

Der Steuerberater als
Zukunftsberater

Wird Ihre unternehmerische Zu-
kunft auch so, wie Sie sie geplant
haben? Auch auf diese Frage hat
Ihr Steuerberater die Antwort. Er
definiert mit Ihnen die Erfolgs-
zahlen der Zukunft, wirkt bei der
Erstellung von Budgets mit und

hilft Ihnen, rechtzeitig Abwei-
chungen von der Planung zu er-
kennen. Ihr Steuerberater hat
das nötige Know How in Sachen
Rechnungswesen und in allen
Wirtschafts- und Steuerfragen.

Der Steuerberater als
Gründungsberater

GmbH? KG? GnbR? Einzelun-
ternehmen? An welchem Stand-
ort und – wie sieht der Business-

plan aus? Entscheidungen, die
Sie rund um die Gründung eines
Unternehmens treffen, haben
langfristige Auswirkungen auf
die Erfolgsperspektive. Sie rich-
tig zu treffen erfordert profundes
Know How. Ihr Steuerberater hat
es – in Sachen Rechnungswesen
und in allen Wirtschafts- und
Steuerfragen.
Sprechen Sie mit ihm.
Steuerberater sind mehr als nur
Steuerberater.
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Die Wahl der richtigen
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EDITORIAL

Ihre Salzburger
Steuerberater
Sehr geehrte Leserinnen
und Leser,
Sie halten gerade die hoffentlich
druckfrische erste Ausgabe der
„Salzburger Steuerberater“ in
den Händen. Sie wird von den
Salzburger Steuerberatern publi-
ziert.
Wir Salzburger Steuerberater ma-
chen für Sie nicht nur Ihre Buch-
haltung und Ihre Lohnverrech-
nung. Wir machen für Sie nicht
nur Ihre Jahresabschlüsse und Ih-
re Steuererklärungen. Wir bera-
ten Sie nicht nur in Sachen Steu-
ern. Und wir vertreten Sie nicht
nur vor dem Finanzamt.
Steuerberater sind nicht nur
"Steuer"-Berater.

Dr. Michael A. Klinger, Vizeprä-
sident der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder, Salzburg.

Bild: KLINGER & RIEGER
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Die Anzahl an unterschiedlichen
Rechtsformen macht es nicht ge-
rade leicht, die richtige Entschei-
dung bei der Wahl der Rechts-
form zu treffen. Lassen Sie sich
bei der Rechtsformwahl unbe-
dingt von Experten wie Steuerbe-
rater, Rechtsanwalt oder Notar
unterstützen und beraten.

Zur Auswahl stehen in der
Praxis unter anderem das Einzel-
unternehmen, Personengesell-
schaften und Kapitalgesellschaf-
ten. Verfolgt man die Unterneh-
mensneugründungen, so fällt
auf, dass sich die meisten Jung-
unternehmer für die Form des

Einzelunternehmens entschei-
den. An zweiter Stelle steht die
GmbH und danach folgen die
Personengesellschaften.

Die optimale Rechtsform ist
von vielen Faktoren abhängig:
Individuelle Zielsetzungen des
Unternehmers und die Rahmen-

bedingungen des Unterneh-
mens spielen bei dieser Ent-
scheidung eine große Rolle.

Der
Einzelkämpfer

Als Einzelunternehmer können
Sie Entscheidungen allein tref-
fen und so auf Marktveränderun-
gen schnell reagieren. Auf der
anderen Seite trägt der Einzelun-
ternehmer das volle Risiko und
muss das Kapital allein aufbrin-
gen. Und: Die Steuerbelastung
beträgt bis zu 50 Prozent des Ge-
winnes. Im Rahmen der Pflicht-
versicherung ist ein Einzelunter-
nehmer immer bei der gewerbli-
chen Sozialversicherung (GSVG)
versichert. Vorteil: günstigere
Beiträge – Nachteil: Selbstbehalt
in der Krankenversicherung.

Mit 1. Jänner 2007 trat an die
Stelle des Handelsgesetzbuches

Die Wahl der richtigen
Rechtsform für ein
Unternehmen ist ein
entscheidender Beitrag
zum Erfolg. Experten
helfen dabei.

Entscheidend: Die Rechtsform

(HGB) das neue Unternehmens-
gesetzbuch (UGB). Der Kauf-
mannsbegriff wurde durch den
„Unternehmer“ ersetzt, der nun
nicht mehr größenabhängig ist.
Die bisherige Differenzierung
zwischen Voll- und Minderkauf-
leuten gibt es somit nicht mehr.

Das HGB sah bisher auch die
Rechtsform der Erwerbsgesell-
schaften vor. Im UGB gibt es nur
mehr die offene Gesellschaft
(OG) und die Kommanditgesell-
schaft (KG). Für diese Unterneh-
mer gilt die Rechnungslegungs-
pflicht nur bei Überschreiten des
Schwellenwertes von 400.000 Eu-
ro.

Ausgenommen von jeder
Rechnungslegungspflicht sind
freiwillig eingetragene Angehö-
rige der freien Berufe, Land- und
Forstwirte und Tätigkeiten, die
den außerbetrieblichen Bereich
betreffen.

Rechnen Sie mit Ihrem Steuerberater: Bereits die Wahl der richtigen Rechtsform ist für unternehmerischen Erfolg entschei-
dend. Bild: WWW.BILDERBOX.COM
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SALZBURG. Die Firmengruppe
Prodinger GFB & Partner betreut
über 1500 Firmenkunden in den
Bereichen Steuer- und Unter-
nehmensberatung, Wirtschafts-
prüfung sowie Investment- und
Marketing Services. Branchen-
schwerpunkte sind Gastrono-
mie, Tourismus, Baugewerbe,
Handel, Dienstleister und Frei-
berufler.

Von den 250 Mitarbeitern sind
160 Mitarbeiter mit Steuerbera-
tung beschäftigt. Ein Grund
mehr für Prodinger GFB & Part-
ner, um sich verstärkt auch mit
innovativen Lösungen für die
Buchhaltung zu beschäftigen.

Belegmanagement mit
„Unternehmen Online“

Mit „Unternehmen Online“ bie-
ten Prodinger & Partner eine si-
chere und bequeme Belegerfas-
sung, die in ihrer leicht zu hand-
habenden Form im Bundesland
Salzburg einzigartig ist.

Im Gespräch mit „Der Salz-
burger Steuerberater“ erklärt
Ing. Mag. Manfred Leitinger,
Steuerberater und Prodinger &
Partner-Geschäftsführer, die we-
sentlichen Vorteile des Online-
Belegmanagements.

Wie funktioniert dieses
innovative System?

Leitinger: Die Grundidee ist,
möglichst alle vorhandenen Da-
tenquellen zu nützen, um eine
mehrfache manuelle Eingabe
von Belegen vermeiden zu kön-
nen.

Welche Quellen können das
sein?

Leitinger: Das können ebenso
Warenwirtschaftsprogramme
vom PC des Kunden sein, wie
komplexere Rechnungen von
Einkaufsgenossenschaften, was
zum Beispiel im Hotelgewerbe
des öfteren der Fall ist. Aber auch

Tele- oder Internetbanking-Sys-
teme bieten viele Informationen,
die von unserer Software direkt
verbucht werden können. Was
eventuell etwas kompliziert an-
mutet, aber im Handling für un-
sere Kunden absolut einfach ist.

Die Arbeiten erfolgen vollstän-
dig in unserer Kanzlei. Für alle
anderen Belege besteht die Mög-
lichkeit, diese auch selbst einzu-
geben, ohne dass Buchhaltungs-
kenntnisse erforderlich sind.

Wie findet der Kunde seine
Belege wieder?

Leitinger: Der Kunde erhält ein

vollständiges, mit Schlagworten
versehenes Beleg-Archiv, mit
dem eine spätere, bisher oft um-
ständliche Suche zum einfachen
Tastenklick mutiert. Gleich, ob
man nun Belege zu einem be-
stimmten Datum sucht oder
nach Rechnungen eines be-
stimmten Lieferanten.

Was passiert mit den
Originalbelegen?

Leitinger: Diese können beim
Kunden bleiben.Wenn dieser sie
einscannt, sind sie in einem Ar-
beitsschritt auch im System. In
der Kanzlei werden die elektroni-

Prodinger GFB & Partner
bieten für die Steuerbe-
ratung innovative
Möglichkeiten: Das Beleg-
management wird bequem
„online“ abgewickelt.

Innovative Buchhaltung
schen Belege mit der Buchung
verbunden und stehen auf
Knopfdruck zur Verfügung. Dies
ergibt einen erheblichen Vorteil
für alle Kontroll- und Bilanzar-
beiten.

Spielt der Standort der Kanzlei
dennoch eine Rolle?

Leitinger: Die räumliche Entfer-
nung zur Kanzlei ist mit unse-
rem Online-Belegmanagement
kein Problem mehr. Durch die
Erfassung von Datum, Lieferant,
Betrag, Ware oder Leistung kann
ein Rechnungs- oder Kassabuch
geführt werden, das automatisch
in die Buchhaltung übernom-
men wird. Der Klient erspart sich
somit den Weg in die Kanzlei.

In Zukunft werden sich sicher-
lich auch die Strukturen und das
Arbeitsbild einer Steuerbera-
tungskanzlei verschieben.Dieser
Entwicklung hoffen wir dann be-
reits einen Schritt voraus zu sein.

Ist diese neue Art des Beleg-
managementes für alle
Unternehmen geeignet?

Leitinger: Das kommt primär
auf die Größe des Unterneh-
mens und der damit verbunde-
nen Anzahl von Belegen an. Da-
bei gibt es nach unten vielleicht
eine Grenze, nach oben kaum.

Gerade für wachsende Unter-
nehmen bringt eine Online-
Buchhaltung viele Vorteile. So
kann man viel schneller reagie-
ren, rechtzeitig Zahlungsvorsch-
läge vorbereiten oder Mahnun-
gen versenden. Diese Möglich-
keiten konnten Kunden bisher
kaum nutzen, weil es dafür
meist einfach schon zu spät war.

Das System einer Online-
Buchhaltung ist also schneller
und effektiver. Aber wie sieht
es mit der Sicherheit aus?

Leitinger: Zum Einen werden
Fehler vermieden, wenn man
nicht alle Zahlen und Daten hän-
disch übertragen muss – zum
Anderen sind die Programme im
Rechenzentrum auch mehrfach
gegen Datenverlust abgesichert.

Und die Kosten?
Leitinger: Das System ist relativ
kostengünstig. Da in der Kanzlei
nicht mehr jeder Beleg einzeln
eingetippt werden muss, kann
insgesamt ein spürbarer Kosten-
vorteil erzielt werden. PR

Ing. Mag. Manfred Leitinger, Geschäftsführer und Steuerberater bei Prodin-
ger & Partner. Bild: PRODINGER & PARTNER

Intelligente Software revolutioniert das Belegwesen. Bild: PRODINGER & PARTNER

5



Warum ist die Pflegedebatte
eigentlich so brisant?
Dienstnehmer haben ebenso

wie Selbständige Sozialabgaben
und Ertragsteuern zu entrichten.
Seit Jänner 2008 sind Dienstver-
hältnisse bereits vor Beginn der
Beschäftigungsaufnahme bei
der Gebietskrankenkasse zu mel-
den. Die Frist zur Legalisierung
der illegalen Beschäftigung von
ausländischen Pflegern wurde
erst kürzlich bis zur Jahresmitte
verlängert. Allerdings geht da-
durch die Problematik der hohen
Lohnnebenkostenbelastung und
die Verantwortung für die Ab-
fuhr der Lohnabgaben voll auf
die Pfleglinge oder dessen Ange-
hörige als Dienstgeber über.

Was meinen Sie damit genau?
Es ist davon auszugehen, dass

die ausländischen Pflegekräfte
ihre Dienstleistung überwiegend
im Rahmen eines Dienstverhält-
nisses erbringen. Hierfür ist pri-
mär festzustellen, ob das Einge-
hen eines Dienstverhältnisses
überhaupt möglich ist – ob man

für die Beschäftigung des Pfle-
gers eine Beschäftigungsbewilli-
gung erhält. Der entsprechende
Antrag ist, unter Angabe der Ent-
lohnungshöhe, beim AMS zu
stellen. Hinsichtlich Lohnhöhe
sind die Bestimmungen des
Hausgehilfengesetzes zu beach-
ten. Nach Vorliegen der Bewilli-
gung hat die Anmeldung bei der
Gebietskrankenkasse zu erfol-
gen und es sind monatlich Bei-
träge zu entrichten.

Weiters ist eine Mitarbeiter-
vorsorgekasse zu wählen, deren
Beiträge mit den Sozialversiche-
rungsbeiträgen abzuführen sind.
Es ist zu klären, ob beschränkte
oder unbeschränkte Steuer-
pflicht oder etwa gar eine Grenz-

gängereigenschaft besteht. Ein
Lohnkonto muss ebenfalls ge-
führt, die Lohnsteuer sowie die
Dienstgeberabgaben ermittelt
und an das Finanzamt abgeführt
werden.
Gibt es keine einfachere Lösung?

Alternativ besteht auch die
Möglichkeit, dass Pfleger die
Dienstleistung im Rahmen des
freien Gewerbes „Personenbe-
treuung“ erbringen. Das Gewer-
be ist bei BH bzw. Magistrat an-
zumelden. Dies ist in der Regel
relativ unproblematisch und bei
Anwendung des Neugründungs-
Förderungsgesetzes auch ohne
Gebührenbelastung möglich.
Als Voraussetzung gelten die
Vollendung des 18. Lebensjahres
sowie das Nichtvorliegen von Ge-
werbeausschlussgründen. Die
Gewerbsausübung ist für alle
EU-Bürger möglich. Mit der An-
meldung des Gewerbes entsteht
Versicherungspflicht in der ge-
werblichen Sozialversicherung
und neu auch die verpflichtende

Mag. Ulrich Wiedemaier,
Geschäftsführer von
Prodinger, Rietsch und
Partner in Bad Hofgastein,
im Gespräch über das
Pflegeproblem.

Pflege – leicht Herr Minister?

Ulrich Wiedemaier Bild: PRODINGER

Beitragsleistung an die Mitarbei-
ter und Selbständigenvorsorge-
kasse. Zivilrechtlich sollte eine
klare Pflegevereinbarung getrof-
fen werden, worin genau abzu-
grenzen ist, welche Leistungen
erbracht werden dürfen und wel-
che nicht. So ist beispielsweise
eine Zusammenstellung von Me-
dikamenten nicht vorgesehen.
Muster für Pflegeverträge gibt es
unter anderem auf www.pflege-
daheim.at. Abgabenrechtlich ha-
ben selbständige Pfleger die Be-
stimmungen des Einkommen-
und Umsatzsteuergesetzes zu
beachten und gegebenenfalls ei-
ne Steuererklärung abzugeben.
Bei beschränkter Steuerpflicht
ergibt sich bereits ab 2.000 Euro
eine Einkommensteuerbelas-
tung. Umsatzsteuerrechtlich ist
die Kleinunternehmerregelung
zu beachten. Demnach besteht
Steuerfreiheit bis zu einem Jah-
resumsatz von 30.000 Euro.

Insgesamt also eine relativ
komplexe Thematik. PR

mensleitbild – das ist weder Zu-
fall noch leeres Versprechen,
sondern eine innere Haltung,
nach der wir Tag für Tag agieren.
Kontakt:
Ernst & Young Salzburg
Sterneckstraße 33
A-5020 Salzburg
Tel. +43 (662) 20 55-0
E-Mail: ernst.young-sbg@at.ey.com
www.ey.com/austria PR

Dr. Astrid Wimmer, Geschäftsführe-
rin von Ernst & Young Salzburg.

Bild: ERNST&YOUNG

Ernst & Young Salzburg

Als renommiertes Prüfungs-
und Steuerberatungsunterneh-
men bieten wir folgende Services
im Bereich der Steuerberatung
an:
• Nationale und internationale

Steuerberatung und -opti-
mierung für Unternehmen
und Privatkunden

• Steuerrisikoberatung und
Konzernsteuerreporting

• Steuerberatung bei Fusionen
und Übernahmen

• Beratungsleistungen rund um
die internationale Entsendung
von Mitarbeitern.

Ernst & Young verfügt über ein
internationales Netzwerk in 140
Ländern. Wir verbinden die Er-
fahrungen und das Know-how
dieses Netzwerks mit der ausge-
zeichneten Kompetenz unserer
österreichischen Experten, um
unseren Salzburger Kunden op-
timale Leistungen anbieten zu
können. „Quality In Everything
We Do“ ist unser Unterneh-

Ihr Experten-Team vor Ort
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Ein Kriterium bei der Wahl der
richtigen Rechtsform ist auch die
beabsichtigte Form der Gewinn-
entnahme. Sollen die Unterneh-
mensgewinne überwiegend zur
Reinvestition im Unternehmen
verwendet werden, dann ist die
Rechtsform der GmbH vorzuzie-
hen.Unter dem Gesichtspunkt
der Steueroptimierung im Falle

eines gewinnstarken Unterneh-
mens spricht der von 34 Prozent
auf 25 Prozent gesenkte Körper-
schaftssteuersatz für die GmbH:
Wird der Gewinn ausgeschüttet
fallen zusätzlich noch 25 Prozent
Kapitalertragssteuer an. Die Ge-
samtsteuerbelastung beträgt also
43,75 Prozent und kann somit
günstiger als die Besteuerung ei-
nes Einzelunternehmens oder
einer Personengesellschaft sein,
wo der Spitzensteuersatz bei 50
Prozent liegt.

Auch der Frage nach der Art
der Sozialversicherung kommt
bei der Rechtsformwahl eine
nicht unerhebliche Bedeutung
zu: Bei der GmbH können Sie je
nach Beteiligungsausmaß ent-

weder als Dienstnehmer tätig
und somit bei der Gebietskran-
kenkasse (GKK) versichert sein.

Sozialversicherungs-
relevante Kriterien

Die Stellung als Dienstnehmer
ist bei sehr hohen Geschäftsfüh-
rerbezügen wegen des begüns-
tigten 13. und 14. Monatsgehalts
von Vorteil. Sie hat aber Nachtei-
le bei geringer Gehaltshöhe, da
hohe Lohnnebenkosten entste-
hen.

Oder Sie können auch in der
gewerblichen Sozialversiche-
rung (GSVG) versichert sein. Als
Vorteil sind hier sicherlich die
günstigeren Beiträge anzufüh-

Wer die (Rechtsform-)Wahl
hat, hat bekanntlich die
Qual. So gilt es die
jeweiligen Vor- und
Nachteile abzuwiegen.
Auch bei der GmbH.

Vor- und Nachteile der GmbH
ren. Ein Nachteil ergibt sich aus
dem Selbstbehalt in der Kran-
kenversicherung.

Ein weiterer Vorteil der GmbH
liegt in der auf das Stammkapital
von 35.000 Euro eingeschränk-
ten Haftung: Das Privatvermö-
gen bleibt bei riskanten Geschäf-
ten geschützt. Natürlich gibt es
auch hier Nachteile: So muss ei-
ne Bilanz erstellt werden, die
beim Firmenbuch offen zu legen
ist und es fallen höhere Grün-
dungskosten wegen der Notariat-
saktpflicht für den Gesellschafts-
vertrag an. Das Stammkapital
muss ebenfalls aufgebracht wer-
den, das jedoch nicht „verloren“
ist, sondern für den laufenden
Betrieb verwendet werden kann.

IMPRESSUM

Manfred Rieger Bilder: KLINGER&RIEGER

Herausgeber und Medieninhaber: Dr. Michael A. Klinger ( www.klinger-rieger.at), Vizepräsident der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, Salzburg,
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Dr. Klinger & Rieger OEG, Alpenstraße 114, 5033 Salzburg. Redaktionsteam: Dr. Michael A. Klinger, Manfred Rieger,
Melanie Zayim, Marina Latini Bakk.Komm. und Mag. Barbara Kreuzpointner. Titelfoto: www.BilderBox.com Projektleitung: Rüdiger Boennecken Layout
& Produktion: Salzburger Nachrichten Verlagsgesellschaft. m.b.H.&CoKG Druck: Druckzentrum Salzburg
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Viele Gründungsagenturen bie-
ten im Internet Blitzgründungen
an und werben mit Gründungs-
kosten von wenigen hundert Eu-
ro.

Die Limited ist wie die GmbH
eine Kapitalgesellschaft. Eine Li-
mited kann aber schon mit ei-
nem Mindestkapital von 1,00
Pfund (ca. 1,50 Euro) gegründet
werden. Für eine GmbH muss
hingegen ein Stammkapital von
mindestens 17.500 Euro einbe-
zahlt werden. Das Stammkapital
ist dabei aber nicht verloren, son-
dern kann für den laufenden Be-
trieb verwendet werden.

Die Eintragung der „Limited“
erfolgt beim zuständigen Com-
panieshouse in England. Nach
englischem Recht ist für die Li-
mited die Offenlegung des Jah-
resabschlusses, der nach UK-
GAAP erstellt sein muss, in eng-
lischer Sprache vorgesehen. Im
Falle von Rechtsstreitigkeiten ist
ebenfalls englisches Recht anzu-
wenden. Wer glaubt, mit der Ein-
tragung im englischen Handels-

register ist alles erledigt, hat die
Rechnung ohne die österreichi-
schen Behörden gemacht. Um in
Österreich tätig sein zu können,
ist die Gründung einer „Selbst-
ständigen Zweigniederlassung“
in Österreich – und damit die
Eintragung dieser im österreichi-
schen Firmenbuch – erforder-
lich. Für diese Eintragung sind
beglaubigte Übersetzungen und
Unterschriften, sowie weitere
umfangreiche Unterlagen erfor-
derlich. Diese Eintragung kann,
je nach Professionalität des Bera-
ters und Qualität der vorgelegten
Unterlagen, weitere Monate dau-
ern, so dass eine „Blitzgrün-
dung“ unmöglich wird.

Steuerlich ist die Limited der
österreichischen GmbH gleich-
gestellt, das heißt sie ist – bei aus-

schließlicher Tätigkeit in Öster-
reich – körperschaftsteuerpflich-
tig. Allerdings entfällt die Min-
dest-Körperschaftsteuer.

Es ist auch zu bedenken, dass
diese Gesellschaftsform in Öster-
reich – anders als im anglo-ame-
rikanischen Raum – nicht sehr
vertrauenswürdig wirkt. Es ist
nicht empfehlenswert, die Ge-
sellschaftsgründung im Internet
über diverse Agenturen durch-
zuführen, weil jegliche Art einer
spezifischen Beratung fehlt.

Eine fundierte, umfangreiche
rechtliche und steuerliche Bera-
tung ist für den geplanten Erfolg
aber unumgänglich, um spätere
Probleme vermeiden zu können.
Gerade für kleine Unternehmen
kann die englische Limited nicht
empfohlen werden.

Seit der Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs
zur Niederlassungsfreiheit
ist die britische Limited als
Alternative zur GmbH in
Österreich zulässig.

Englische „Limited“

Nicht für jeden Geld sparend: Die englische Limited. Bild: WWW.BILDERBOX.COM

GRATULATION

„Ich gratuliere den Salzburger
Steuerberatern zu Ihrem neuen
Kundenmagazin.
Viel Erfolg auch für die weitere
Zukunft.“
Mag. Roland Schwegel,
Vorstand Finanzamt Salzburg-
Stadt

8
STATEMENT

Moderne Wirtschaft
braucht gute Berater
„Fachliche Spezialisierung, kom-
biniert mit der Fähigkeit zu ver-
netztem Denken, machen den Be-
ruf des Steuerberaters und des
Wirtschaftstreuhänders zu einem
essentiellen Bestandteil der mo-
dernen Wirtschaft, die dringend
gute Berater braucht. Fachliche
Kompetenz, gepaart mit dem
richtigen Gefühl für den tatsäch-
lichen Bedarf beim Klienten, sind
die solide Basis für eine erfolgrei-
che Karriere in diesem Bereich.“

Landeshauptmann-Stv. Dr. Wil-
fried Haslauer. Bild: PRIVAT
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Die Steuerberater
in Stadt und Land Salzburg
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Bei Personengesellschaften kön-
nen insbesondere Anlaufverlus-
te der Gesellschaft anteilig mit
anderen Einkünften der Gesell-
schafter ausgeglichen werden,
was wiederum zu einer Steuer-
entlastung führt. Je nach Um-
satzhöhe und Art des Betriebes
(Gewerbebetrieb oder Angehöri-
ger freier Berufe) entfällt zudem
die Bilanzierungspflicht. Insbe-
sondere im Rahmen von Famili-
enbetrieben kann durch die Auf-
teilung der Gewinne auf mehre-
re Personen die Steuerbelastung
verringert werden. Die Grün-
dung einer Personengesellschaft

erfolgt formlos und ist somit
meist günstiger als bei einer
GmbH. Man erspart sich die Kos-
ten des Notars und zusätzlich
entfällt auch die Offenlegung des
Jahresabschlusses.

Der Nachteil der Personenge-
sellschaft liegt hingegen in der
persönlichen Haftung der Ge-

sellschafter, die nur bei der Kom-
manditgesellschaft für den Kom-
manditisten mit der einbezahl-
ten Einlage beschränkt ist. Hin-
terfragen Sie immer etwaige
Konsequenzen steuerrechtlicher,
zivilrechtlicher, gewerberechtli-
cher und sozialversicherungs-
rechtlicher Art im Vorhinein.

Sollen Unternehmens-
gewinne überwiegend für
private Zwecke verwendet
werden, so bietet sich als
Rechtsform eine
Personengesellschaft an.

Personengesellschaft

Ideal für Familienbetriebe: Personengesellschaften. Bild: MEV-VERLAG

STATEMENT

Moderne
Dienstleister
„Das Berufsbild der Steuerberater
hat sich in den letzten Jahren ge-
wandelt. Weit über die klassi-
schen Aufgaben hinaus – die
Steuern und Finanzen – wurden
die Steuerberater für ihre Klien-
ten zu modernen Dienstleistern
im besten Sinn. Bei den Steuerbe-
ratern sind Salzburgs Unterneh-
men in guten Händen!“
Mag. Gabi Burgstaller
Landeshauptfrau

Bild: BERGAUER
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In der Beratungspraxis stoßen
wir immer wieder auf die Frage,
wieso Gestaltungen zwischen Ih-
nen und Ihren Angehörigen so
kompliziert sein müssen. Was
sind nun Angehörige? Nicht nur
Verwandte und Verschwägerte,
nein, auch die GmbH, an der
man selbst oder Nahestehende
beteiligt sind, gelten als Angehö-
rige. Judikatur und Verwaltungs-
praxis haben diese Parallele her-
gestellt, weil es hier üblicherwei-
se leichter ist, steuerschonende
Gestaltungen zu finden, und des-
halb Regelungen geschaffen, die
einzuhalten sind, wenn rechtli-
che Gestaltungen zwischen An-
gehörigen vor dem strengen Au-

ge der Finanz standhalten sollen.
Wer als Gesellschafter sagt: „Mit
meiner GmbH werde ich doch
noch ausmachen können, was
ich will“, läuft Gefahr, dass Zu-
wendungen an ihn unter dem
Gesichtspunkt der verdeckten
Gewinnausschüttung betrachtet
werden.

Die Regelungen, die zur Aner-
kennung der Gestaltungen füh-
ren, lauten:
• Vereinbarungen müssen nach

außen hinreichend zum
Ausdruck kommen;

• Sie müssen einen eindeutigen,
klaren und jeden Zweifel aus-
schließenden Inhalt haben
und

• müssen so gestaltet sein, dass
sie auch zwischen Nicht-
Angehörigen unter den selben
Bedingungen abgeschlossen
worden wären.

Konkret bedeutet das: Verträge
zwischen Angehörigen sind aus
Beweisgründen am besten
schriftlich abzuschließen, Mittei-
lungen an das Finanzamt erfül-

len die verlangte Publizitätserfor-
dernis nach der Judikatur leider
nicht, und der bloße Hinweis
auf die praktische Notwendigkeit
einer bestimmten Handlung –
etwa Schreibarbeiten durch die
Ehefrau – genügt leider auch
nicht. Den deutlich und klaren
Inhalt bekommen Vereinbarun-
gen allein durch die schriftliche
Festlegung nicht. Vielmehr muss
bei Familien- (oder GmbH-) ver-
trägen eine besondere Klarheit
vorliegen, die ansonsten viel-
leicht nur bei Verträgen mit
Fremden erforderlich scheint.
Diese „fremden Dritten“ werden
als Verhaltens-Maßstab für Fa-
milienverträge herangezogen.
Solche Vereinbarungen müssen
nämlich dem so genannten
„Fremdvergleich“ standhalten,
womit ausgedrückt wird, dass
auch ein Nichtangehöriger, der
auf seine Interessen für gewöhn-
lich besonders achtet, unter den
selben Bedingungen bereit gewe-
sen wäre, dem Vertrag zuzustim-
men.

Verträge zwischen nahen
Angehörigen und der
eigenen GmbH haben nach
wie vor Erklärungsbedarf.
Der Steuerberater weiß
auch hier die Antwort.

Sonderfall Familie
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STATEMENT

Sehr geehrte Leser des neuen
Kundenmagazins „Die Salz-
burger Steuerberater“,
die Salzburger Steuerberater sind
seit jeher ein wichtiger Partner
der heimischen Unternehmen.
Daher herrscht auch zwischen der
Wirtschaftskammer als Interes-
senvertretung aller gewerblichen
Unternehmer des Landes und der
Kammer der Wirtschaftstreuhän-
der als Interessenvertretung der
Steuerberater ein traditionell gu-
tes Verhältnis.
KommR Julius Schmalz
Präsident der Wirtschaftskam-
mer Salzburg

Bild: WKS/NEUMAYR

„Handschlag“ gilt bei Angehörigen nicht als gültiger Vertrag. Bild: BILDERBOXBeim Finanzamt unter der Lupe: Verträge mit Angehörigen. Bild: KLINGER



Herr Dr. Klinger, Sie sind Wirt-
schaftsprüfer und Steuerbe-
rater, sowie Vizepräsident der
Kammer der Wirtschafts-
treuhänder Salzburg.Wie hängen
da all diese einzelnen Begriffe
zusammen?

Klinger: Wirtschaftstreuhänder
ist der Überbegriff, Wirtschafts-
treuhandberufe sind Steuerbera-
ter und Wirtschaftsprüfer. Wobei
der Wirtschaftsprüfer auch Steu-
erberater ist.

Was macht ein Steuerberater?
Klinger: Die Schwerpunkte sind
üblicherweise Steuerberatung,
Buchhaltung und Lohnverrech-
nung. Es besteht im Regelfall ein
starkes Vertrauensverhältnis
zwischen dem Unternehmer
und seinem Steuerberater und
eine sehr langfristige Zusam-
menarbeit.

Mit der langjährigen Ausbil-
dung und der umfangreichen
Praxis in wirtschaftlichen Ange-
legenheiten ist der Wirtschafts-
treuhänder aber viel mehr als
nur "Steuer"-Berater, also eher

„Die Salzburger
Steuerberater“ im Ge-
spräch mit Dr. Michael A.
Klinger, Vizepräsident der
Kammer der Wirtschafts-
treuhänder, Salzburg.

Die Salzburger Steuerberater

Dr. Michael A. Klinger. Bild: KLINGER & RIEGER

etwas wie ein Universal-Konsu-
lent in Unternehmerfragen.

Weitere Standard-Leistungs-
bereiche sind daher Unterneh-
mensgründung, Umgründung,
Sanierungsberatung, Wirt-
schaftsgutachten, Sozialver-
sicherungsberatung, Unterneh-
mensberatung, Wirtschaftsme-
diation und noch mehr. Dabei ar-
beiten die Steuerberater oft eng
mit Rechtsanwälten und Notaren
zusammen.

Weit über 90 Prozent der Un-
ternehmen in Österreich lassen
sich von einem Steuerberater
vertreten.

Wieviele Steuerberater gibt es in
Österreich?

Also mit den Wirtschaftsprüfern,
welche ja auch die Steuerberater-
befugnis besitzen und unter Ein-
rechnung aller Steuerberatungs-
gesellschaften gibt es in Öster-
reich etwa 7.000 Steuerberater.
Genug an Auswahl. Dabei ist in
den letzten Jahren ein starker Zu-
wachs an Berufsangehörigen zu
verzeichnen. Sozusagen eine
Boom-Branche. Ich lade alle jun-
gen Menschen dazu ein, sich ein-
mal genauer über unseren inte-
ressanten und spannenden Be-
ruf zu erkundigen.

Was bringt die Zukunft?
Der Steuerberater wird in Zu-
kunft noch viel wichtiger wer-
den. Dafür sorgt schon allein un-
sere fleißige Steuerpolitik.
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Die Rechtsform einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung
ist nicht nur durch die 25-pro-
zentige Körperschaftsteuer seit
2004 wieder “en vogue“, sie gilt
für viele auch irrtümlich als
„haftungsfreier Persilschein“.
Dem ist aber nicht so.

Es gilt zwar die beschränkte
Haftung, das heißt, dass grund-
sätzlich die GmbH, und nicht

der Geschäftsführer haftet. Was
viele jedoch nicht wissen: In der
Praxis sieht das oft ganz anders
aus. Insbesondere vertretungs-
befugte Organe, wie die Ge-
schäftsführer, sind nicht vor dem
Gang zum Kadi befreit.

Die wichtigsten Fälle im Un-
ternehmensalltag, bei denen die
Geschäftsführerhaftung zum
Tragen kommt, sind:
• Schuldhafte Nichtabfuhr von

Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträgen.

• Fahrlässiges Herbeiführen
der Zahlungsunfähigkeit,
etwa durch Abschluss
gewagter Geschäfte.

• Fahrlässige Gläubiger-
schädigung, insbesondere
durch Eingehen neuer

Schulden oder Gläubiger-
bevorzugung trotz
Zahlungsunfähigkeit.

• Konkursverschleppung.
Aber nicht nur das: Auch nach
dem Gewerberecht haftet der Ge-
schäftsführer persönlich. So
zum Beispiel für die Einhaltung
der gewerberechtlichen Vor-
schriften.

Weitere Haftungen hat der Ge-
schäftsführer auch bei Verlet-
zung arbeitsrechtlicher Vor-
schriften, wie zum Beispiel beim
Arbeitnehmerschutz.

Aber auch die Bankenhaftung
bei der Einräumung eines
GmbH-Kredites, wo es regelmä-
ßig zu einer Mithaftung des Ge-
schäftsführers kommt, ist in der
Praxis häufig relevant.

Obwohl prinzipiell die
GmbH und nicht der
Geschäftsführer haftet,
bringt die Position des
Geschäftsführers
zahlreiche Risiken mit sich.

Geschäftsführer haftet
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Die GesmbH schützt nicht vor persönlicher Haftung. Bild: HEINZ BAYER

STATEMENT

„Steuerpolitik ist ein zentraler
Standortfaktor. Steuerpolitische
Rahmenbedingungen sind wich-
tige Pfeiler einer konsequenten
Politik für mehr Wachstum und
Beschäftigung in Österreich. Die-
se Politik muss auch kundenori-
entiert im Sinn der Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahler umge-
setzt werden.
Dabei spielen die Steuerberate-
rinnen und Steuerberater eine
zentrale Rolle. Sie sind wichtige
Bindeglieder, die Unternehmen,
sowie Bürgerinnen und Bürgern
mit ihrem Fachwissen zur Seite
stehen.
Damit leisten Sie einen kompe-
tenten und engagierten Beitrag
für einen erfolgreichen Wir-
schafts-, Arbeits- und Lebens-
standort Österreich.“
Vizekanzler Finanzminister
Mag. Wilhelm Molterer

Mag.Wilhelm Molterer. Bild: BMF

Vorsicht geboten! Bild: ROBERT RATZER
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Ein verantwortungsbewusster
Unternehmer wird rechtzeitig
dafür sorgen, dass das Unterneh-
men nach dem eigenen Aus-
scheiden in geordneten Bahnen
weiterbesteht.

Zur Vorbereitung einer voll-
ständigen oder teilweisen Über-
tragung Ihres Unternehmens
bedarf es einer ausreichenden
Zeitspanne, um Ihre persönli-
chen Vorstellungen mit jenen Ih-
res Nachfolgers abstimmen zu
können. Gleichzeitig ist die
rechtliche und wirtschaftliche Si-
tuation des Unternehmens zu
überdenken und anlässlich der

Übergabe notwendige Anpas-
sungen der Rechtsform vorzu-
nehmen.

Folgende Überlegungen soll-
ten Sie anstellen:
• Will ich mich aus meinem

Unternehmen total zurück-
ziehen?

• Will ich an den Entscheidungs-

prozessen noch mitwirken und
in welcher Form?

• Damit hängt die Frage
zusammen: Reicht meine
Altersvorsorge für den Unter-
halt aus oder muss der Über-
nehmer dazu beitragen?

• Wie risikoreich ist das
Unternehmen?

Niemand denkt gern an die
eigene Vergänglichkeit.
Trotzdem bleibt es
niemandem erspart, sich
für die Zeit „danach“
Gedanken zu machen.

Ihr Unternehmen lebt weiter!
• Wäre eine Haftungsbeschrän-

kung auf das Betriebsver-
mögen sinnvoll und möglich?

• Sind die erbrechtlichen An-
sprüche oder übrigen Familien-
mitglieder geklärt worden, um
zu vermeiden, dass nach-
träglich Ansprüche und Aus-
einandersetzungen entstehen?

• Bei einer vorbereiteten Be-
triebsübergabe können durch
entsprechende Gestaltungen
die anfallenden Steuern und
Gebühren minimiert werden.

• Wie will der Unternehmer
seine gesetzliche und private
Altersvorsorge gestalten? Darin
liegen große Einsparungs-
potentiale ohne Schmälerung
der Altersrente.

Fazit: Nichts zu tun ist sicher die
schlechteste Alternative! Stellen
Sie daher rechtzeitig die Weichen
für die Zukunft, damit Sie diese
noch selbst gestalten können:
Wir Steuerberater helfen Ihnen
gerne dabei!

Damit man den verdienten Ruhestand auch genießen kann: Rechtzeitig an eine
geordnete Betriebsnachfolge denken! Bild: EVA MARIA GRIESE



Als Verbund rechtlich selbststän-
diger, nationaler Mitgliedsfir-
men ist KPMG International mit
rund 123.000 Mitarbeitern in 145
Ländern eines der größten Wirt-
schaftsprüfungs- und Beratungs-
unternehmen weltweit.

Einen Überblick über steuerli-
che Neuerungen im Jahr 2008
gibt KPMG-Partner Dr. Thomas
Walter:

Erbschafts- und
Schenkungssteuer

Das Erbschafts- und Schen-
kungssteuergesetz tritt voraus-
sichtlich mit Ablauf des 31. Juli
2008 ersatzlos außer Kraft. Bis zu
diesem Stichtag ändert sich an
der bestehenden Steuerpflicht
nichts. Erbschaften und Schen-
kungen sind daher frühestens ab
1. August ohne Steuerbelastung
möglich. Es sollte daher dieser
Stichtag beziehungsweise die
weitere Entwicklung abgewartet
werden, um Steuern zu sparen.
Ob auch Zuwendungen von Stif-
tern an Privatstiftungen steuer-
frei gestellt werden, ist derzeit
noch offen, da für Privatstiftun-
gen Sonderregelungen gelten
sollen.

Normverbrauchs-
abgabe und Neuwagen

Durch das Ökologisierungsge-
setz 2007 soll ein Bonus-Malus-
System für Neuwagen abhängig
vom Schadstoffausstoß einge-
führt werden. Mit 1. Juli 2008 sol-
len Fahrzeuge mit über 180
Gramm CO²-Ausstoß pro Kilo-
meter einen Malus von 25 Euro
je zusätzlichem Gramm CO²-
Ausstoß pro Kilometer zahlen.
Durch diesen Malus kann sich
die Normverbrauchsabgabe
durchaus um mehr als 1.000 Eu-
ro erhöhen. Fahrzeuge unter 120

Gramm CO²-Ausstoß pro Kilo-
meter erhalten dagegen einen
Bonus von bis zu 300 Euro. Es
wäre daher zu überlegen, einen
bereits geplanten Kauf eines
Neuwagens zeitlich vorzuziehen
beziehungsweise hinauszuzö-
gern.

Umsatzsteuer und
UID-Nummer

Eingeführt wurde eine explizite
Verpflichtung für Unternehmer,
dem Finanzamt jede Änderung
der Verhältnisse anzuzeigen, die
für die Erteilung der UID-Num-
mer maßgebend waren. Dies be-
trifft insbesondere die Beendi-
gung der Unternehmereigen-
schaft. Die Meldefrist beträgt ein
Kalendermonat ab Eintritt der
Änderung und führt bei vorsätz-
lichem Verstoß zu einer Strafe
von bis zu 5.000 Euro. Diese
Neuregelung soll die miss-
bräuchliche Verwendung einer
UID-Nummer erschweren. Da-
von unabhängig verliert ein

Rechnungsempfänger den Vor-
steuerabzug, wenn er wusste
oder wissen hätte müssen, dass
ein Umsatz in der Lieferkette mit
einem Umsatzsteuerbetrug be-
haftet ist.

Freibetrag für
investierte Gewinne

Schaffen natürliche Personen,
die ihre betrieblichen Gewinne
durch eine Einnahmen-Ausga-
ben-Rechnung ermitteln, Wert-
papiere an, können sie den Frei-
betrag für investierte Gewinne
geltend machen. Dadurch lässt
sich die Rendite von Wertpapie-
ren beträchtlich erhöhen.

Verschärfend wurde nun je-
doch eingeführt, dass eine Er-
satzbeschaffung bei Ausschei-
den von begünstigt angeschaff-
ten Wertpapieren vor Ablauf der
Behaltefrist nur mehr durch die
Anschaffung einer begünstigten
Sachanlage erfolgen kann. Der
Ersatz eines begünstigt ange-
schafften Wertpapiers durch ein

Das Jahr 2008 bringt viele
steuerliche Änderungen:
Von der Abschaffung der
Erbschaftssteuer bis zur
Wiedereinführung der
Wertpapierdeckung.

Steuerliche Neuerungen 2008
anderes Wertpapier ist daher be-
günstigungsschädlich.

Wertpapierdeckung für
Pensionsrückstellung

Erstmals in Wirtschaftsjahren,
die nach dem 30. Juni 2007 be-
ginnen, müssen geeignete Wert-
papiere im Ausmaß von 50 Pro-
zent des am Schluss des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahres in
der Bilanz ausgewiesenen Pensi-
onsrückstellungsbetrages vor-
handen sein. Ist der Bilanzstich-
tag der 31.12., ist daher erstmals
am 31.12.2008 eine Wertpapier-
deckung erforderlich. Die Nicht-
einhaltung dieser gesetzlichen
Bestimmung führt zu einer Ge-
winnerhöhung um 30 Prozent
der Wertpapierunterdeckung.
Für Abfertigungsrückstellungen
wurde die Verpflichtung zu einer
Wertpapierdeckung dagegen
nicht mehr eingeführt.

Neun KPMG-Standorte
in Österreich

In Österreich zählt KPMG zu
den führenden Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsunterneh-
men und ist mit mehr als 1.100
Mitarbeitern an neun Standorten
präsent. Die Leistungen sind in
die Geschäftsbereiche Prüfung
(Audit) und Beratung (Advisory
& Tax) getrennt. Im Mittelpunkt
des Geschäftsbereichs Audit
steht die Prüfung von Einzel-
und Konzernabschlüssen. Der
Bereich Tax umfasst die gesamte
steuerberatende Tätigkeit von
KPMG. Im Bereich Mittelstand
und freie Berufe (MFB) wird die
individuelle Betreuung von mit-
telständischen Unternehmen
und Freiberuflern durch ein um-
fassendes Dienstleistungsange-
bot wie Bilanzierung, Buchhal-
tung und Lohnverrechnung si-
chergestellt. Der Bereich Adviso-
ry bündelt hohes fachliches
Know-how zu betriebswirtschaft-
lichen, regulatorischen und
transaktionsorientierten Frage-
stellungen.

Nähere Informationen und einen
Überblick über unsere Standorte
findet man im Internet auf
www.kpmg.at PR

KPMG-Partner Dr. Thomas Walter berichtet über die Neuerungen im Steuer-
jahr 2008. Bild: KPMG

18



Welche der verschiedenen Me-
thoden für die Bewertung eines
Unternehmens gewählt und he-
rangezogen wird, hängt vor al-
lem von der Branche ab, in der
das jeweilige Unternehmen tätig
ist, sowie von der Unterneh-
mensgröße und dem Bewer-
tungsanlass. Anlässe für die Be-
wertung können zum Beispiel
der Erwerb und die Veräußerung
von Unternehmen und Unter-
nehmensanteilen, der Ein- und
Austritte von Gesellschaften
oder Umgründungsfälle sein.

Prinzipiell kann man grob
zwischen zwei wesentlichen Me-
thoden und deren Kombination
unterscheiden: Der Ertragswert-
und der Substanzwertmethode.

Die
Ertragswertmethode

Diese Herangehensweise spielt
bei der Unternehmensbewer-
tung die wichtigste Rolle und ist
durch langjährige Anwendung
auch durch die Rechtsprechung
anerkannt.

Bei der Ertragswertmethode
werden die zukünftigen, entzieh-
baren finanziellen Überschüsse
des Unternehmens betrachtet.

Wertbestimmend für den Un-
ternehmenswert ist die Fähigkeit
des Unternehmens, entziehbare
finanzielle Überschüsse für des-
sen Eigner zu erwirtschaften.
Damit ergibt sich der Unterneh-
menswert grundsätzlich aus
dem Barwert der künftig zuflie-
ßenden finanziellen Überschüs-
se, die aus der Fortführung des
Unternehmens erzielt werden,
zuzüglich des Wertes des nicht
betriebsnotwendigen Vermö-
gens.

Die Ermittlung des Barwertes
hat mit jenem Kapitalisierungs-
zinssatz zu erfolgen, der der Ren-
dite einer adäquaten Alternativ-

anlage entspricht. Als Ausgangs-
punkt dient diesbezüglich die
Rendite einer langfristigen
Staatsanleihe. Um die Äquiva-
lenz der Alternativanlage hin-
sichtlich Risiko, Kaufkraft und
Verfügbarkeit zum konkret zu
bewertenden Unternehmen her-
zustellen sind noch Zu- und Ab-
schläge zu berücksichtigen.

Die
Substanzwertmethode

Bei der Substanzwertmethode er-
rechnet sich das Ergebnis prak-
tisch mit „Vermögensgegenstän-
de minus Schulden“.

Unter dem Substanzwert ver-
steht man grundsätzlich den Sal-
do aus dem um die stillen Reser-
ven und stillen Lasten bereinig-
ten Wert der im Unternehmen
befindlichen betriebsnotwendi-
gen Vermögensgegenstände und
Schulden. Der Substanzwert hat
im Rahmen der Unternehmens-
bewertung in der Regel keine ei-
genständige Bedeutung.

Die Substanz eines Unterneh-
mens ist aber aus folgendem
Grund für den Zukunftserfolg
von Bedeutung: Das Vermögen
des zu bewertenden Unterneh-
mens bildet eine wesentliche
Grundlage für dessen künftige
Ertragsfähigkeit.

Das am Bewertungsstichtag
vorhandene Vermögen führt bei
zweckgemäßer Verwendung zu
künftigen Einnahmen oder zur
Minderung künftiger Ausgaben.

Eine eigenständige Bedeutung
kommt dem Substanzwert
grundsätzlich nur bei kapital-
(vermögens-) intensiven Erzeu-
gungsbetrieben und bei Unter-
nehmen, die überdurchschnitt-
lich hohe Vermögenswerte besit-
zen (beispielsweise Immobilien-
gesellschaften), zu.

Die Kombination der
beiden Methoden

Teilweise werden der Ertrags-
wert und der Substanzwert ad-
diert.

Es erfolgt eine individuelle Ge-
wichtung, die sich an der Art des
jeweiligen Unternehmens orien-
tiert.

Ungeachtet der
Rechtsform gibt es
verschiedene Methoden,
die zur Bewertung eines
Unternehmens
herangezogen werden.

DerWerteinesUnternehmens

Es ist bekanntlich nicht alles Gold, was glänzt! Gerade bei Firmenkäufen gilt
es vorab zu klären, ob sich die Investition auch wirklich lohnt und das Unterneh-
men entsprechend hohe Gewinne erzielen wird. Eine bewährte Methode hierfür
ist die „Ertragswertmethode“, bei der festgestellt wird, wie hoch der Kaufpreis
sein darf, damit der erwirtschaftete Gewinn auch eine angemessene Verzinsung
darstellt. Herangezogen werden hierzu die geschätzten Gewinne der nächsten
fünf Jahre und der Kapitalisierungszinsfluß. Bild: AP
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